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Zum 01.01.2021 sind die Friedhofsgebühren der Gemeinde Hilter a.T.W. neu kalkuliert 
worden. Die letztmalige Kalkulation erfolgte zum 01.01.2014. 
 
Die Neukalkulation war notwendig, da sich in den letzten Jahren eine Trendwende in der 
Sepulkrallultur abzeichnet. Während in früheren Zeiten die Erdbestattung in der Gemeinde 
Hilter a.T.W. die gängigste Bestattungsform darstellte, hat in den letzten Jahren der Anteil 
der Urnenbestattungen deutlich zugenommen. Hierbei spielt eine große Rolle, dass die 
Urnengräber deutlich kleiner und damit preiswerter zu erwerben sind. Darüber hinaus ist der 
geringere Pflegeaufwand eine zunehmend zu berücksichtigende Größe. Aber auch den 
Wunsch der Mitbürgerinnen und Mitbürger, individuelle Bestattungsformen anzubieten, hat 
die Gemeinde Hilter a.T.W. mit den Urnengemeinschaftsgrabanlagen seinerzeit bereits mit in 
die Gebührensatzung aufgenommen. Die Entstehung eines Kolumbariums in der 
Friedhofskapelle Borgloh ist derzeit noch nicht in der Satzung berücksichtigt, da die 
Kostenstrukturen noch nicht abzusehen sind. Die Anzahl der Bestattungen hat sich in den 
letzten Jahren wie folgt entwickelt: 
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Der Bereich „Friedhof“ ist mit einem hohen Fixkostenblock belastet. Die Äquivalenzziffern 
(Verrechnungseinheiten) werden anhand der Grabgröße gebildet. Auf die konventionellen 
Wahlgräber entfällt somit ein entsprechend hoher Fixkostenanteil. Da durch die veränderte 
Bestattungskultur diese Grabart weniger nachgefragt wird, ist ein entsprechender Anstieg 
der Gebühr zu verzeichnen. Diese wurde hier nicht kostendeckend festgesetzt, da eine zu 
hohe Gebühr einen weiteren Rückgang der Erwerber befürchten lässt und die 
Verlängerungen, gerade von Familiengrabanlagen weiter zurückgehen würden. Durch die 
zunehmenden Urnenbeisetzungen ist in diesem Bereich ein kostendeckender Betrieb nicht 
mehr möglich. 
 
Darüber hinaus sind die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in 
den letzten Jahren gestiegen. Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2014 lagen die jährlich 
durchschnittlichen Kosten bei ca. 80 T€. Nunmehr ist mit jährlichen Kosten von 
durchschnittlich 110 T€ zu rechnen. Auch die nicht unerheblichen Investitionen tragen mit 
den Abschreibungen hierzu bei.  
 
Bei der vorliegenden Gebührenkalkulation beträgt der Kostendeckungsgrad 71 % und liegt 
damit auf fast identischem Niveau der letztmaligen Kalkulation (70 %).   
  
Der kalkulatorische Zinssatz wird mit 4,0 % angesetzt. Dieser Satz wird derzeit nach der 
Rechtsprechung als angemessener Zinssatz für Gebührenberechnungen nach dem NKAG 
angesehen.  
 
Die im Rahmen der Friedhofsanierung umgesetzten und zukünftig geplanten Maßnahmen im 
Bereich der Friedhofsanlagen Hilter und Borgloh sind innerhalb der Gebührenkalkulation in 
den Abschreibungen bereits enthalten.  
 
Die Friedhofsgebühren stellen sich wie folgt dar: 
 
Bezeichnung kostendeckende 

Gebühr 

je Benutzung 

bisherige      

Gebühr 

je Benutzung 

Vorschlag 

Gebühr 

je Benutzung 

Kosten-

deckung 

Reihengrab für Personen unter 6 Jahren 624,04 € 150,00 € 200,00 € 32% 

Reihengrab für Personen ab 6 Jahren 917,70 € 400,00 € 600,00 € 65% 

Urnenreihengrab 403,79 € 260,00 € 400,00 € 99% 

Urnenwahlgrab (2 Urnen) 764,75 € 490,00 € 600,00 € 78% 

Verlängerung/Überschreitung Nutzungszeit Urnenwahlgrab (2 Urnen) 38,24 € 24,00 € 30,00 € 78% 

anonymes Urnengrab - Urnengemeinschaftsgrabanlage 384,21 € 245,00 € 300,00 € 78% 

Stelendoppelgräber - Urnengemeinschaftsgrabanlage 734,16 € 475,00 € 600,00 € 82% 

Verlängerung/Überschreitung Nutzungszeit 36,71 € 23,00 € 30,00 € 82% 

Urnenwahlgrab (4 Urnen) 1.376,55 € 890,00 € 1.000,00 € 73% 

Verlängerung/Überschreitung Nutzungszeit Urnenwahlgrab (4 Urnen)  44,00 € 50,00 €  

Wahlgrabstelle mit Urnenbeisetzung 1.376,55 € 500,00 € 800,00 € 58% 

Verlängerung/Überschreitung Nutzungszeit 45,89 € 17,00 € 27,00 € 59% 

 

 

Bezeichnung 

Kosten-
deckende 
Gebühr 

je Benutzung 

bisherige      
Gebühr 

je Benutzung 

Vorschlag 
Gebühr 

je Benutzung 

Kosten-
deckung 

Durchschn. Benutzungsgebühr Friedhofskapellen 
2021-2023 

497,88 € 300,00 € 350,00 € 70,30% 

 
 
 



 
 
 

Bezeichnung 

Kosten-
deckende 

Gebühr 
je Benutzung 

bisherige      
Gebühr 

je Benutzung 

Vorschlag 
Gebühr 

je Benutzung 

Kosten-
deckung 

Durchschn. Gebühr Grabherstellung 
Sargbestattung Personen über 5 

468,10 € 464,00 € 468,00 € 99,98% 

 

Bezeichnung 

Kosten-
deckende 
Gebühr 

je Benutzung 

bisherige      
Gebühr 

je Benutzung 

Vorschlag 
Gebühr 

je Benutzung 

Kosten-
deckung 

Durchschn. Gebühr Grabherstellung 
Urnenbestattung 2021-2023 

93,61 € 109,00 € 93,50 € 99,88% 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1) „Die Gebührenkalkulation wird in der dem Ausschuss als Vorlage übersandten   

  Form beschlossen“  
 

2) „Die Friedhofsgebührensatzung wird in der dem Ausschuss als Vorlage übersandten 
Form beschlossen.  

 
 
Anlagen: 
 
1) Gebührenkalkulation 2021 -2023 
2) Neufassung der Friedhofsgebührensatzung  

 

 
 
Gez. Sommer 
______________________ 
Unterschrift 
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